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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine
Lösung für eine multilokale Stromeinspeisung in einen Ver-
braucherstromkreis (1), welcher mindestens zwei an unter-
schiedlichen Stellen angeordnete Stromeinspeisungspunk-
te (2, 3) aufweist, wobei für den Verbraucherstromkreis
(1) ein zulässiger Stromhöchstwert festgelegt ist. An einem
Stromeinspeisungspunkt (2) ist der Verbraucherstromkreis
(1) durch einen Leitungsschutzschalter (4) gegen ein Über-
schreiten dieses Stromhöchstwertes abgesichert. An den
übrigen, nicht mit einem Leitungsschutzschalter (4) ausge-
statteten Stromeinspeisungspunkten (3) wird in Echtzeit der
jeweils über diese Stromeinspeisungspunkte (3) eingespeis-
te Strom gemessen. Alle dabei gemessenen Ströme werden
mittels einer Verarbeitungseinheit (6) aufsummiert. Schließ-
lich wird der Nennstrom des dafür in entsprechender Wei-
se, das heißt als elektronisch steuerbarer Schalter, ausgebil-
deten Leitungsschutzschalters (4) mittels der Verarbeitungs-
einheit (6) in Echtzeit so variiert, dass sein jeweiliger augen-
blicklicher Nennstrom auf einen Wert eingestellt wird, wel-
cher jeweils der Differenz aus dem für den betreffenden Ver-
braucherstromkreis (1) festgelegten Stromhöchstwert und
aus der Summe der an den nicht mit dem Leitungsschutz-
schalter (4) ausgestatteten Stromeinspeisungspunkten (3)
gemessenen Ströme entspricht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lösung für die
verbraucherseitige Gebäude- oder Objektstromver-
sorgung, also beispielsweise für die Hausstromver-
sorgung eines Einfamilienhauses, gemäß welcher
die Stromversorgung eines entsprechenden Gebäu-
des beziehungsweise Objektes durch eine multilo-
kale Stromeinspeisung in dessen Verbraucherstrom-
kreis oder Verbraucherstromkreise, also eine Ein-
speisung von Strom über mehrere Stromeinspei-
sungspunkte, erfolgt. Sie bezieht sich insbesondere
auf eine Lösung, die eine multilokale Stromeinspei-
sung unter Beachtung von gesetzlichen und sonsti-
gen sicherheitstechnischen Bestimmungen zur Lei-
tungsabsicherung von Verbraucherstromkreisen er-
möglicht. Die Erfindung hat dabei ein entsprechendes
Verfahren und eine zur Umsetzung dieses Verfah-
rens ausgebildete Installationsanordnung zum Ge-
genstand.

[0002] Nach dem Stand der Technik wird der über
das öffentliche Stromversorgungsnetz bereitgestell-
te Strom einem mit Strom zu versorgenden im-
mobilen Objekt (Haus, Gebäude, Gebäudekomplex
oder dergleichen) über einen zentralen Stroman-
schluss beziehungsweise Stromeinspeisungspunkt –
häufig auch als Hausanschluss bezeichnet – zuge-
führt. Mit diesem zentralen Stromanschluss sind ein
oder mehrere, unter Verwendung entsprechenden
Elektroinstallationsmaterials, wie insbesondere Ver-
bindungsleitungen, ausgebildete Verbraucherstrom-
kreise verbunden, über welche der über den zentra-
len Stromanschluss eingespeiste Strom jeweils min-
destens einer Stromverbrauchsstelle zum Anschluss
von Stromverbrauchern zugeführt wird. Die entspre-
chenden Stromverbrauchsstellen sind insbesonde-
re in Form von Steckdosen zum Betrieb elektroni-
scher Geräte und von Lichtauslässen zum Anschluss
von Beleuchtungskörpern ausgebildet. Der oder die
Verbraucherstromkreise sind zur Absicherung ge-
gen Überlast und Kurzschluss über jeweils einen
Leitungsschutzschalter mit dem zentralen Stroman-
schluss verbunden. Im Falle des Vorhandenseins
mehrerer Verbraucherstromkreise in dem mit Strom
zu versorgenden Objekt erfolgt die Aufteilung der
Stromkreise ausgehend vom zentralen Stroman-
schluss über eine Unterverteilung, wobei die vorge-
nannten Leitungsschutzschalter im Allgemeinen in ei-
nem auch die Unterverteilung aufnehmenden Ver-
teilerschrank angeordnet sind. Die Leitungsschutz-
schalter, bei denen es sich um einen rechtlich vorge-
schriebenen Teil jeder Elektroinstallation, also jeder
Installationsanordnung zur verbraucherseitigen Ver-
sorgung von Gebäuden beziehungsweise Objekten
handelt, sind so ausgebildet, dass sie beim Über-
schreiten eines für den jeweiligen Leitungsschutz-
schalter festgelegten maximalen Nennstroms aus-
lösen und die Verbindung zwischen dem zentra-
len Stromanschluss beziehungsweise Stromeinspei-

sungspunkt und dem durch den jeweiligen Leitungs-
schutzschalter abgesicherten Verbraucherstromkreis
unterbrechen. Dies geschieht insbesondere um ei-
ne übermäßige Erwärmung der Installationselemen-
te, nämlich insbesondere der elektrischen Leitungen,
durch hohe Ströme zu vermeiden und damit Kabel-
brände zu verhindern.

[0003] Leitungsschutzschalter, welche umgangs-
sprachlich auch als Sicherungsautomat bezeichnet
werden, sind strombegrenzende Selbstschalter, die
durch ihr Auslösen eine stromführende Verbindung
unterbrechen. Ihr Auslösen muss im Fehlerfall, al-
so bei Überlast oder Kurzschluss, automatisch erfol-
gen und vorzugsweise außerdem von Hand veran-
lasst werden können. Leitungsschutzschalter werden
heute in zunehmendem Maße anstelle von Schmelz-
sicherungen verwendet, da sie nach dem Auslösen
und der Beseitigung eines zu ihrem Auslösen führen-
den Fehlers wieder eingeschaltet werden können, um
somit wieder eine stromführende Verbindung herzu-
stellen. Die Umsetzung der Funktion eines Leitungs-
schutzschalters, nämlich des selbsttätigen Unterbre-
chens einer stromführenden Verbindung beim Ein-
tritt einer Auslösebedingung, kann unter Nutzung un-
terschiedlicher Wirkprinzipien realisiert werden. Am
gebräuchlichsten ist hierbei die Verwendung eines
aus einem Bimetall bestehenden Kontaktes in dem
Leitungsschutzschalter. Der Bimetallkontakt wird von
dem durch den Leitungsschutzschalter fließenden
Strom erwärmt und ist so ausgelegt, dass er sich
im Falle dessen, dass der Nennstrom, für den der
Leitungsschutzschalter ausgelegt ist, überschritten
wird, aufgrund der dabei auftretenden starken Er-
wärmung verformt und hierdurch den Kontakt öffnet.
In vergleichbarer Weise funktionieren mit einem ma-
gnetischen Wirkmechanismus arbeitende Leitungs-
schutzschalter. Durch sie wird ein Kontakt mittels
eines von dem den Leitungsschutzschalter durch-
fließenden Strom aufgebauten Magnetfeldes geöff-
net. Die beiden zuvor dargestellten Wirkprinzipien
beruhen darauf, dass der jeweils zu überwachende
Durchflussstrom über den entsprechenden Leitungs-
schutzschalter geführt wird. Die Schaltcharakteristi-
ka solcher mit einem Bimetallkontakt oder mit einem
magnetischen Schalter arbeitenden Leitungsschutz-
schalter können heute zudem unter Verwendung von
elektronischen Verarbeitungseinheiten, das heißt von
Mikrocontrollern, Mikroprozessoren und dergleichen,
elektronisch nachgebildet werden.

[0004] Aufgrund der Strompreisentwicklung und der
Förderung alternativer Stromversorgungstechniken
haben sich unterschiedliche Lösungen etabliert, wel-
che es ermöglichen, Häuser, Gebäude und derglei-
chen zumindest teilweise autark oder unter Nut-
zung entsprechender Stromversorgungseinrichtun-
gen oder Energiespeicher über das Angebot des öf-
fentlichen Stromversorgungsnetzes hinaus zusätz-
lich mit Strom zu versorgen. Eine zwischenzeitlich
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sehr weit verbreitete Möglichkeit ist dabei die Strom-
versorgung durch Photovoltaikanlagen. An den So-
larmodulen derartiger Photovoltaikanlagen entsteht
bekanntermaßen bei Einstrahlung von Licht eine
Gleichspannung. Daher werden Solarmodule zur
Einspeisung von Strom in einen Verbraucherstrom-
kreis mit diesem über einen Wechselrichter ver-
bunden, durch welchen die Gleichspannung in ei-
ne Wechselspannung gewandelt und diese Wech-
selspannung hinsichtlich ihrer Frequenz und des
Spannungswertes an die Wechselspannung des öf-
fentlichen Stromversorgungsnetzes angepasst wird.
Zusätzlich wird im Wechselrichter das Integral von
Strom und Spannung optimiert, um die Energieaus-
beute zu maximieren.

[0005] Nach den derzeit bestehenden Vorschriften
muss der Stromeinspeisungspunkt, über welchen
Strom von einem Solarmodul beziehungsweise ei-
ner Photovoltaikanlage oder einem selbst betrie-
benen Windkraftgenerator oder Blockheizkraftwerk
(BHKW) beispielsweise in ein Hausnetz eingespeist
wird, aus netzseitiger Sicht, also aus Sicht des öf-
fentlichen Stromversorgungsnetzes, vor dem bezie-
hungsweise den die Verbraucherstromkreise absi-
chernden Leitungsschutzschaltern angeordnet wer-
den. Dies soll sicherstellen, dass auch die Sum-
me des aus dem öffentlichen Stromversorgungsnetz
und des von einem oder mehreren Solarmodulen
oder von einem Windkraftgenerator eingespeisten
Stroms den für einen Verbraucherstromkreis festge-
legten Stromhöchstwert nicht überschreitet. In die-
sem Zusammenhang ist anzumerken, dass es nicht
möglich ist, den Strom aus dem öffentlichen Strom-
versorgungsnetz und den Strom aus einem Solar-
modul oder Windkraftgenerator über unterschiedli-
che Stromeinspeisungspunkte einzuspeisen und da-
bei an jedem dieser Stromeinspeisungspunkte einen
Leitungsschutzschalter anzuordnen sowie die einzel-
nen Leitungsschutzschalter so zu dimensionieren,
dass die Summe ihrer Nennströme, also die Strom-
werte, bei denen sie auslösen, den für den Verbrau-
cherstromkreis maximal zulässigen Höchststromwert
nicht überschreitet. Dies ergibt sich daraus, dass es
nicht möglich ist, vorherzusagen, wie sich die Ströme
bei einer solchen Konstellation aufteilen beziehungs-
weise welcher Strom über jeweils welchen Stromein-
speisungspunkt in den Verbraucherstromkreis ein-
gespeist wird. Das gilt, zumal der von einer Photo-
voltaikanlage beziehungsweise von Solarmodulen je-
weils bereitgestellte Strom stark abhängig ist von der
augenblicklichen Lichteinstrahlung, welcher die So-
larmodule der Photovoltaikanlage jeweils ausgesetzt
sind. Entsprechendes gilt im Falle eines Windkraftge-
nerators im Hinblick auf die nicht immer verfügbare
beziehungsweise stark schwankende Windkraft.

[0006] Allerdings könnten sich insbesondere im Hin-
blick auf den Einsatz von Solarmodulen durchaus
Vorteile ergeben, wenn es möglich wäre, deren

Stromeinspeisungspunkt an eine beliebige Stelle des
Verbraucherstromkreises zu verlegen und ihn so-
mit abseits des zentralen Stromeinspeisungspunk-
tes des öffentlichen Stromversorgungsnetzes anzu-
ordnen. So wäre es auf diese Weise beispielsweise
möglich, an unterschiedlichen Stellen eines Wohn-
hauses kleinere Strommengen aus einzelnen, jeweils
mit einem Mikrowechselrichter ausgestatteten Solar-
modulen einzuspeisen und auf diese Art und Weise
über den Ausbau der an einem Stromeinspeisungs-
punkt mittels Solarmodulen zur Verfügung gestell-
ten elektrischen Energie und/oder das Hinzufügen
weiterer dezentraler Stromeinspeisungspunkte nach
und nach eine zumindest zeitweise vollständige Be-
darfsabdeckung des im Haus benötigten Stroms über
die Solarmodule zu bewerkstelligen. Es wäre dem-
nach auch möglich, beispielsweise ein Einfamilien-
haus nicht unmittelbar mit einer komplexen und da-
her mit hohen Anschaffungskosten behafteten Pho-
tovoltaikanlage auszustatten, sondern zunächst nur
wenige Solarmodule vorzusehen und die Versorgung
mit Solarstrom nach und nach, durch sukzessive
Ergänzung weiterer Solarmodule auszubauen. Dar-
über hinaus bestünde die Möglichkeit, beispielswei-
se in stromverbrauchsarmen Zeiten Elektroenergie in
entsprechenden Energiespeichern zwischenzuspei-
chern und später zu beliebigen Zeiten, an beliebiger
Stelle zusätzlich Strom in den oder die Verbraucher-
stromkreise eines Objektes, wie eines Hauses, eines
Gebäudes oder dergleichen, einzuspeisen. Dabei ist
die ortsvariable Anordnung des oder der Stromein-
speisungspunkte als solches technisch im Grunde
kein Problem. Probleme ergeben sich vielmehr dar-
aus, dass auch für derartige Installationsanordnun-
gen mit multilokaler Stromeinspeisung eine entspre-
chende Leitungsabsicherung mittels Leitungsschutz-
schaltern ermöglicht werden muss.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Lö-
sung bereitzustellen, welche eine multilokale Strom-
einspeisung für die Objektstromversorgung ermög-
licht und dabei dennoch, trotz des Vorhandenseins
mehrerer Stromeinspeisungspunkte, den Vorschrif-
ten zur Leitungsabsicherung genügt. Hierzu sind ein
Verfahren und eine entsprechende Installationsan-
ordnung anzugeben.

[0008] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Eine
die Aufgabe lösende, zur Durchführung des Verfah-
rens ausgebildete Installationsanordnung ist durch
den ersten Sachanspruch charakterisiert. Vorteilhaf-
te Aus- beziehungsweise Weiterbildungen der Erfin-
dung sind durch die Unteransprüche gegeben.

[0009] Das vorgeschlagene Verfahren bezieht sich
gemäß der Aufgabe auf ein Verfahren für eine ver-
braucherseitig multilokale Stromeinspeisung in ei-
nen Verbraucherstromkreis, welcher hierfür mindes-
tens zwei an unterschiedlichen Stellen angeord-
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nete Stromeinspeisungspunkte aufweist, wobei für
den Verbraucherstromkreis ein zulässiger Strom-
höchstwert festgelegt ist. Um ein Überschreiten die-
ses Stromhöchstwertes für den betreffenden Ver-
braucherstromkreis beispielsweise infolge von Über-
last oder Kurzschluss zu verhindern, wird der Ver-
braucherstromkreis, wie grundsätzlich bekannt, an
einem seiner Stromeinspeisungspunkte durch ei-
nen Leitungsschutzschalter gegen ein Überschreiten
des Stromhöchstwertes abgesichert. Darüber hinaus
wird erfindungsgemäß an den übrigen, nicht mit ei-
nem Leitungsschutzschalter ausgestatteten Strom-
einspeisungspunkten des betreffenden Verbraucher-
stromkreises in Echtzeit (also gewissermaßen zeit-
gleich beziehungsweise mit einer sich vorzugswei-
se im Millisekunden- oder gar Mikrosekundenbereich
bewegenden Verzögerungszeit) der jeweils über die-
se Stromeinspeisungspunkte eingespeiste Strom ge-
messen. Alle dabei gemessenen Ströme werden mit-
tels einer Verarbeitungseinheit aufsummiert. Schließ-
lich wird der Nennstrom des dafür in entsprechen-
der Weise, das heißt als elektronisch steuerbarer
Schalter, ausgebildeten Leitungsschutzschalters mit-
tels der vorzugsweise mit einem Mikrocontroller oder
einem Mikroprozessor und zugeordneten Speicher-
mitteln ausgestatteten Verarbeitungseinheit in Echt-
zeit variiert. Dies geschieht derart, dass der jewei-
lige augenblickliche Nennstrom des Leitungsschutz-
schalters mittels der Verarbeitungseinheit auf einen
Wert eingestellt wird, welcher jeweils der Differenz
aus dem für den Verbraucherstromkreis festgelegten
Stromhöchstwert und aus der Summe der an den
nicht mit einem Leitungsschutzschalter ausgestatte-
ten Stromeinspeisungspunkten gemessenen Ströme
entspricht.

[0010] Vorzugsweise ist das Verfahren so gestal-
tet, dass der Nennstrom des Leitungsschutzschal-
ters, also der Strom, bei dem dieser anspricht und
die Verbindung zwischen dem mit ihm ausgestatte-
ten Stromeinspeisungspunkt und dem Verbraucher-
stromkreis unterbricht, maximal um die Hälfte des
für den Verbraucherstromkreis zulässigen Strom-
höchstwertes reduziert wird. Dies setzt gleichzeitig
voraus, dass an den anderen Stromeinspeisungs-
punkten sichergestellt wird, dass die Summe des
über sie eingespeisten Stromes nicht den hälfti-
gen Stromhöchstwert des Verbraucherstromkreises
übersteigt, was beispielsweise durch entsprechen-
de Festlegungen beziehungsweise Restriktionen für
an die betreffenden Stromeinspeisungspunkte an-
schließbare Stromerzeugungseinrichtungen oder En-
ergiespeicher erfolgen kann. Eine solche Ausgestal-
tung der Erfindung trägt insbesondere der Tatsa-
che Rechnung, dass im Falle einer Einspeisung hö-
herer Ströme über die nicht mit einem Leitungs-
schutzschalter ausgestatteten Einspeisungspunkte
auch die Stromrichtung, also die Möglichkeit berück-
sichtigt werden müsste, dass der Strom von diesen
Stromeinspeisungspunkten gegebenenfalls teilweise

auch über den mit dem Leitungsschutzschalter ver-
sehenen Stromeinspeisungspunkt wieder austritt, um
in anderen Bereichen des Leitungsnetzes verbraucht
zu werden. Die Absicherung der Leitungen bleibt da-
bei durch den beschriebenen Aufbau der Ansteue-
rung der Leitungsschutzschalter mit veränderlichem
beziehungsweise variierbarem Nennstrom stets ge-
geben. Ferner kann eine entsprechende Verfahrens-
gestaltung im Hinblick auf den für die Ausbildung des
Leitungsschutzschalters und die Variabilität seines
Nennstromes zu betreibenden Aufwand sinnvoll sein.

[0011] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung des Verfahrens ist es vorgesehen, dass an
dem mit dem Leitungsschutzschalter ausgestatteten
Stromeinspeisungspunkt mit Hilfe dazu geeigneter
Mittel die Stromrichtung festgestellt wird. In diesem
Falle wird Nennstrom, bei dem der Leitungsschutz-
schalter auslöst, auf einem dem Stromhöchstwert
des mindestens einen Verbraucherstromkreises ent-
sprechenden Wert belassen, sofern festgestellt wird,
dass aus dem betreffenden Verbraucherstromkreis
über den diesem Verbraucherstromkreis zugeordne-
ten Leitungsschutzschalter und den mit ihm versehe-
nen Stromeispeisungspunkt Strom austritt.

[0012] Eine zur Lösung der Aufgabe und zur Durch-
führung des Verfahrens ausgebildete Installationsan-
ordnung weist wenigstens einen Verbraucherstrom-
kreis auf, der mit mindestens zwei Stromeinspei-
sungspunkten verbunden ist und für den ein zuläs-
siger Stromhöchstwert für den durch ihn fließenden
Strom festgelegt ist. Mit (nur) einem der Stromein-
speisungspunkte ist der Verbraucherstromkreis über
einen Leitungsschutzschalter verbunden. Dieser Lei-
tungsschutzschalter unterbricht die Verbindung zwi-
schen dem mit ihm ausgestatteten Stromeinspei-
sungspunkt und dem diesem Leitungsschutzscha-
ler zugeordneten Verbraucherstromkreis, sofern der
Strom in dem Verbraucherstromkreis den für ihn fest-
gelegten Stromhöchstwert überschreitet.

[0013] Erfindungsgemäß ist der Leitungsschutz-
schalter als ein elektronisch steuerbarer Schutz-
schalter mit veränderbarem Nennstrom ausgebildet.
Ferner ist an dem oder den anderen, nicht mit ei-
nem Leitungsschutzschalter ausgestatteten Strom-
einspeisungspunkten des Verbraucherstromkreises
je eine Strommesseinrichtung beziehungsweise ein
Strommesser angeordnet. Die beziehungsweise je-
de der Strommesseinrichtungen ist über eine Ver-
arbeitungseinheit mit dem elektronisch steuerbaren
Leitungsschutzschalter in eine Wirkverbindung ge-
bracht. Über diese Wirkverbindung wird der Lei-
tungsschutzschalter durch die Verarbeitungseinheit
so angesteuert, dass sein Nennstrom jeweils den
um die Summe der mittels der Strommesseinrichtun-
gen ermittelten Ströme reduzierten Stromhöchstwert
des Verbraucherstromkreises entspricht. In diesem
Kontext wird unter einer Strommesseinrichtung ei-
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ne komplexere Einrichtung verstanden, deren Funk-
tion insoweit über die bloße Strommessung hinaus-
geht, als beispielsweise in einer solchen Einrichtung
vorzugsweise auch eine Analog-Digitalwandlung ge-
messener Ströme, gegebenenfalls eine Datenvorver-
arbeitung, eine Aufbereitung der Daten zur Über-
tragung an die angesprochene Verarbeitungseinheit
und schließlich die Übertragung der Daten an diese
Verarbeitungseinheit erfolgt.

[0014] Gemäß einer praxisrelevanten Ausbildung
handelt es sich bei der zuvor charakterisierten Instal-
lationsanordnung um eine Anordnung zur verbrau-
cherseitigen Gebäude- oder Objektstromversorgung.
Diese Anordnung umfasst einen zentralen Strom-
anschluss zur Stromeinspeisung (zentraler Strom-
einspeisungspunkt) aus dem öffentlichen Stromver-
sorgungsnetz und einen oder mehrere Verbraucher-
stromkreise, die mit dem zentralen Stromanschluss
verbunden sind und jeweils mindestens eine Strom-
verbrauchsstelle zum Anschluss von Stromverbrau-
chern aufweisen. Bei den vorgenannten Stromver-
brauchsstellen kann es sich in bekannter Weise bei-
spielsweise um Steckdosen zum Anschluss elektri-
scher beziehungsweise elektronischer Geräte oder
um Lichtauslässe für die Raumbeleuchtung handeln.
Nur der Vollständigkeit halber, weil für die erfindungs-
gemäße Lösung als solches nicht relevant, sei er-
wähnt, dass vorzugsweise an dem zentralen Strom-
anschluss ein Zähler für den über diesen Strom-
anschluss eingespeisten Strom angeordnet ist und
im Falle des Vorhandenseins mehrerer Verbraucher-
stromkreise zwischen diesen Verbraucherstromkrei-
sen und dem zentralen Stromanschluss beziehungs-
weise dem Stromanschluss mit dem Zähler eine Un-
terverteilung angeordnet ist.

[0015] Jeder Verbraucherstromkreis ist mit dem zen-
tralen Stromanschluss zu seiner Absicherung, insbe-
sondere gegen Überlast und Kurzschluss, über ei-
nen ihm zugeordneten Leitungsschutzschalter ver-
bunden. Dabei können der oder die Leitungsschutz-
schalter beispielsweise mit der gegebenenfalls vor-
handenen Unterverteilung in einem gemeinsamen
Installationsschrank angeordnet sein. Dem Grund-
gedanken der Erfindung folgend ist mindestens ein
Verbraucherstromkreis für eine zusätzliche Strom-
einspeisung über mindestens einen aus netzseitiger
Sicht hinter dem ihm zugeordneten Leitungsschutz-
schalter angeordneten weiteren Stromeinspeisungs-
punkt mit einer Stromversorgungseinrichtung oder ei-
nem Energiespeicher verbunden. Dabei kann ein sol-
cher weiterer Stromeinspeisungspunkt vorzugsweise
dadurch gebildet sein, dass an einer nach dem Stand
der Technik ausschließlich der Stromentnahme die-
nenden Steckdose auch Strom aus einem oder meh-
reren Solarmodulen oder einem Windkraftgenerator
oder einem BHKW eingespeist wird. Auch eine zu-
sätzliche Stromeinspeisung an einer Abzweigdose ist
denkbar. Der Leitungsschutzschalter eines Verbrau-

cherstromkreises mit multilokaler Stromeinspeisung,
also mit mehreren Stromeinspeisungspunkten, ist zur
Umsetzung des sich bereits aus der Darstellung des
Verfahrens ergebenden Grundprinzips der Erfindung
als elektronisch steuerbarerer Schutzschalter ausge-
bildet. Ferner ist an jedem gegebenenfalls zusätz-
lich an einem Verbraucherstromkreis vorhandenen
Stromeinspeisungspunkt eine Strommesseinrichtung
angeordnet, die mit dem zu dem entsprechenden
Verbraucherstromkreis gehörenden Leitungsschutz-
schalter über die hinsichtlich ihrer grundsätzlichen
Wirkungsweise beziehungsweise ihrer Funktion be-
reits charakterisierte Wirkverbindung verbunden ist.
Die Verbindung zwischen der oder den Strommess-
einrichtungen, der Verarbeitungseinheit und dem ei-
nem Verbraucherstromkreis zugeordneten Leitungs-
schutzschalter kann dabei leitungsgebunden (gege-
benenfalls unter Nutzung der ohnehin zur Objekt- be-
ziehungsweise Hausinstallation gehörenden elektri-
schen Leitungen) oder auch funkgestützt realisiert
sein.

[0016] Für die Ausbildung und Anordnung der Ver-
arbeitungseinheit sind grundsätzlich mehrere Mög-
lichkeiten gegeben. Vorzugweise ist dabei bei ei-
ner mehrere Verbraucherstromkreise mit multiloka-
ler Stromeinspeisung aufweisenden Installationsan-
ordnung eine Verarbeitungseinheit an zentraler Stel-
le angeordnet, welche alle steuerbaren Leitungs-
schutzschalter ansteuert. Denkbar ist es aber auch,
für jeden der Verbraucherstromkreise und damit für
jeden Leitungsschutzschalter eine eigene Verarbei-
tungseinheit vorzusehen, welche in diesem Falle mit
dem elektronisch steuerbaren Leitungsschutzschal-
ter in einer gemeinsamen Einheit integriert sein kann.
Schließlich ist es auch, zumindest in dem Fall, dass
für einen Verbraucherstromkreis nur ein zusätzlicher,
abseits des zentralen Stromeinspeisungspunktes an-
geordneter Stromeinspeisungspunkt vorgesehen ist,
denkbar, die Verarbeitungseinheit mit der Strom-
messeinrichtung dieses Stromeinspeisungspunktes
in einer integralen Einheit anzuordnen. Diese integra-
le Einheit kann wiederum Teil der festverlegten In-
stallation sein oder aber zumindest die Strommess-
einrichtung kann auch Bestandteil einer am Ausgang
einer an dem betreffenden Einspeisungspunkt anzu-
schließenden Stromerzeugungseinrichtung oder ei-
nes entsprechenden Energiespeichers angeordne-
ten Einheit beziehungsweise Baugruppe sein.

[0017] Gemäß einer möglichen Ausbildungsform der
erfindungsgemäßen Installationsanordnung ist im
Falle dessen, dass es sich bei dieser um eine An-
ordnung zur verbraucherseitigen Gebäude- oder Ob-
jektstromversorgung handelt, an mindestens einem
weiteren, neben dem zentralen Stromanschluss zur
Stromeinspeisung aus dem öffentlichen Stromver-
sorgungsnetz in einem Verbraucherstromkreis vor-
handenen Stromeinspeisungspunkt eine Stromer-
zeugungseinrichtung in Form eines oder mehrerer
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Solarmodule angeschlossen. Selbstverständlich sind
das oder die Solarmodule dabei mit einem Wechsel-
richter ausgestattet. Zudem ist der betreffende Ver-
braucherstromkreis selbstverständlich mit der ent-
sprechenden, an dem weiteren Stromeinspeisungs-
punkt betriebenen Stromerzeugungseinrichtung über
die erfindungsgemäß vorgesehene Strommessein-
richtung verbunden. Darüber hinaus ist es möglich,
an einem solchen weiteren Stromeinspeisungspunkt
eine Stromerzeugungseinrichtung in Form eines oder
mehrerer Windkraftgeneratoren in entsprechender
Weise zu betreiben. Ferner umfasst die Erfindung
Ausbildungsformen der erfindungsgemäßen Installa-
tionsanordnung, bei welchen mindestens einer der
weiteren Stromeinspeisungspunkte mit einer Ener-
giespeichereinrichtung, wie beispielsweise einer auf-
ladbaren Batterie beziehungsweise einem Akkumu-
lator, verbunden ist, die beziehungsweise der an die-
ser Stelle somit auf- sowie entladen werden kann.

[0018] Nachfolgend soll ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der schematischen Darstellung ge-
mäß der Fig. 1 beschrieben werden. Hierbei zeigt die
Fig. 1 beispielhaft einen Teil einer Installationsanord-
nung zur Hausstromversorgung deren Elemente vor-
liegend lediglich schematisch und daher nicht zwin-
gend normgerecht dargestellt sind.

[0019] Gemäß Fig. 1 ist die Installationsanordnung
in bekannter Weise über einen zentralen Stromein-
speisungspunkt 2, nämlich den zentralen Stroman-
schluss – auch als Hausanschluss 11 bezeichnet –
mit dem öffentlichen Stromversorgungsnetz 7 ver-
bunden. Ausgehend von diesem zentralen Strom-
einspeisungspunkt 2 wird der aus dem öffentlichen
Stromversorgungsnetz 7 eingespeiste Strom vor-
zugsweise über einen hier nicht dargestellten Zäh-
ler zur Tarifierung des Stromverbrauchs geführt.
Aus netzseitiger Sicht, also betrachtet aus der Sicht
des öffentlichen Stromversorgungsnetzes 7, ist hin-
ter dem Stromzähler und damit hinter dem Hausan-
schluss 11 ein Unterverteiler 12 angeordnet, durch
welchen die Installationsanordnung in mehrere Ver-
braucherstromkreise 1, 1‘, 1‘‘ unterteilt ist. Gemäß
dem Beispiel sind alle Verbraucherstromkreise 1,
1‘, 1‘‘ als Verbraucherstromkreise mit multilokaler
Stromeinspeisung ausgebildet, wobei im Weiteren in-
soweit nur der Verbraucherstromkreis näher betrach-
tet werden soll. In der Zeichnung sind nur die span-
nungsführenden Leitungen der Verbraucherstrom-
kreise 1, 1‘, 1‘‘, nicht aber deren Nullleiter und der
Schutzleiter dargestellt. Jeder der Verbraucherstrom-
kreise 1, 1‘, 1‘‘ weist hier nur für den Verbrau-
cherstromkreis 1 beispielhaft dargestellte Stromver-
brauchsstellen 9, 10 in Form von Steckdosen 9 und/
oder Lichtauslässen 10 auf. Zudem ist jeder Verbrau-
cherstromkreis 1, 1‘, 1‘‘ mittels eines Leitungsschutz-
schalters 4, 4‘, 4‘‘ dagegen abgesichert, dass der
durch ihn fließende Strom einen insbesondere auf-
grund des Leitungsquerschnitts der für den Strom-

kreis verlegten Leitungen festgelegten Höchststrom-
wert überschreitet. Die Leitungsschutzschalter 4, 4‘,
4‘‘ sind gemäß der Erfindung als elektronisch steu-
erbare Schutzschalter, nämlich als Öffner ausgelegt,
wobei der Doppelpfeil die Möglichkeit der elektro-
nischen Veränderbarkeit ihres Nennstroms symboli-
sieren soll. Mittels der Leitungsschutzschalter 4, 4‘,
4‘‘ werden in bekannter Weise Überlasten und Kurz-
schlüsse und somit insbesondere Kabelbrände ver-
hindert. In dem gezeigten Beispiel weist zumindest
einer der Verbraucherstromkreise 1, 1‘, 1‘‘ (hier der
Verbraucherstromkreis 1) einen zusätzlichen Strom-
einspeisungspunkt 3 auf, der abseits und demgemäß
dezentral gegenüber dem zentralen Stromanschluss
11 für das öffentliche Stromversorgungsnetz 7 an-
geordnet ist. Über diesen zusätzlichen Stromeinspei-
sungspunkt 3 kann beispielsweise Strom aus einem
oder mehreren Solarmodulen 8 zusätzlich in den Ver-
braucherstromkreis 1 eingespeist werden. Der zu-
sätzliche Stromeinspeisungspunkt 3 ist hier dadurch
realisiert, das die Steckdose neben ihrer Eigenschaft
als Stromverbrauchsstelle 9 insoweit eine zusätzliche
Funktion aufweist, als unmittelbar an ihr der Strom
aus dem Solarmodul 8 eingespeist wird.

[0020] Entsprechend der Erfindung ist an dem zu-
sätzlichen Stromeinspeisungspunkt 3 eine Strom-
messeinrichtung 5 angeordnet, mittels welcher der
aus dem oder den Solarmodulen 8 jeweils bezo-
gene Strom in Echtzeit erfasst wird. Zwischen der
betreffenden Strommesseinrichtung 5 und dem Lei-
tungsschutzschalter 4 desselben Verbraucherstrom-
kreises 1 besteht über eine Verarbeitungseinheit 6 ei-
ne Wirkverbindung. Dabei kann die betreffende Ver-
arbeitungseinheit 6 beispielsweise mit dem Leitungs-
schutzschalter 4 in einer gemeinsamen Einheit zu-
sammengefasst und in der Unterverteilung angeord-
net sein oder aber, wie in der Zeichnung durch die
gestrichelten Linien angedeutet, als eine zentrale
Verarbeitungseinheit für die gesamte Installationsan-
ordnung ausgebildet sein, über welche gegebenen-
falls auch die weiteren Leitungsschutzschalter 4‘, 4‘‘
der anderen Verbraucherstromkreise 1‘, 1‘‘ gesteu-
ert werden. Der gemäß der Zeichnung über die Ver-
arbeitungseinheit 6 mit der Strommesseinrichtung 5
desselben Verbraucherstromkreises 3 in einer Wirk-
verbindung stehende Leitungsschutzschalter 4 wird
mittels der Verarbeitungseinheit 6 hinsichtlich seines
Nennstroms, also hinsichtlich des Stromes, bei des-
sen Erreichen der Leitungsschutzschalter 4 auslöst
und damit den Verbraucherstromkreis 1 von dem
zentralen Stromeinspeisungspunkt 2 beziehungswei-
se dem zentralen Stromanschluss 11 trennt, variiert.
Die Ansteuerung durch die Verarbeitungseinheit 6 ist
dabei derart, dass der Nennstrom dieses Leitungs-
schutzschalters 4 jeweils dem Stromwert entspricht,
der sich aus der Differenz des in dem Verbraucher-
stromkreis 1 zugelassenen Stromhöchstwertes und
des jeweils augenblicklich mittels der Strommessein-
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richtung 5 an dem dezentralen Stromeinspeisungs-
punkt 3 gemessenen Stromwert ergibt.

[0021] Sofern der Verbraucherstromkreis 1 noch
über weitere, dem zentralen Stromanschluss 11 ne-
bengeordnete Stromeinspeisungspunkte 3 verfügt
und auch über diese zusätzlich Strom in den Ver-
braucherstromkreis eingespeist wird, ist auch an die-
sen weiteren Stromeinspeisungspunkten 3 jeweils ei-
ne Strommesseinrichtung 5 vorgesehen. Die Mess-
werte der Strommesseinrichtungen 5 aller weiteren,
zusätzlich zum zentralen Stromanschluss 11 bezie-
hungsweise Stromeinspeisungspunkt 2 angeordne-
ten Stromeinspeisungspunkte 3 werden in diesem
Falle an der Verarbeitungseinheit 6 zusammenge-
führt und hier aufsummiert. Der Nennstrom des dem
betreffenden Verbraucherstromkreises 1 zugeordne-
ten Leitungsschutzschalters 4 wird hierbei durch die
Verarbeitungseinheit 6 so eingestellt, dass dieser der
Differenz aus dem für den Verbraucherstromkreis 1
zugelassenen Stromhöchstwert und der Summe der
mittels der Strommesseinrichtungen 5 gemessenen
zusätzlich eingespeisten Ströme entspricht.

Bezugszeichenliste

1, 1‘, 1‘‘ Verbraucherstromkreis
2 (zentraler) Stromeinspeisungs-

punkt
3 weiterer (dezentraler) Stromein-

speisungspunkt
4, 4‘, 4‘‘ Leitungsschutzschalter
5 Strommesseinrichtung
6 Verarbeitungseinheit
7 öffentliches Stromversorgungs-

netz
8 Stromerzeugungseinrichtung,

zum Beispiel Solarmodul
9 Stromverbrauchsstelle, zum Bei-

spiel Steckdose
10 Stromverbrauchsstelle, zum Bei-

spiel Lichtauslass
11 zentraler Stromanschluss, zum

Beispiel Hausanschluss
12 Unterverteiler

Patentansprüche

1.  Verfahren für eine multilokale Stromeinspeisung
in einen Verbraucherstromkreis (1), welcher min-
destens zwei Stromeinspeisungspunkte (2, 3) auf-
weist und für den ein zulässiger Stromhöchstwert
für den ihn durchfließenden Strom festgelegt ist,
wobei der Verbraucherstromkreis (1) an einem sei-
ner Stromeinspeisungspunkte (2, 3) durch einen Lei-
tungsschutzschalter (4) gegen ein Überschreiten des
Stromhöchstwertes abgesichert wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an den übrigen, nicht mit einem
Leitungsschutzschalter (4) ausgestatteten Stromein-
speisungspunkten (3) in Echtzeit der jeweils über die-

se Stromeinspeisungspunkte (3) eingespeiste Strom
gemessen wird, mittels einer Verarbeitungseinheit (5)
alle an den betreffenden Stromeinspeisungspunkten
gemessenen Stromwerte aufsummiert werden und
der Nennstromwert des dafür in entsprechender Wei-
se ausgebildeten Leitungsschutzschalters (4) mittels
der Verarbeitungseinheit (5), in Echtzeit derart variiert
wird, dass dieser jeweils der Differenz aus dem für
den Verbraucherstromkreis (1) festgelegten Strom-
höchstwert und aus der Summe der an den nicht
mit einem Leitungsschutzschalter (4) ausgestatteten
Stromeinspeisungspunkten (3) gemessenen Ströme
entspricht.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Nennstrom des Leitungsschutz-
schalters (4) höchstens auf die Hälfte des zulässi-
gen Stromhöchstwertes des durch ihn abgesicher-
ten Verbraucherstromkreises (1) reduziert wird, wo-
bei sichergestellt wird, dass die Summe der über
die nicht mit einem Leitungsschutzschalter (4) aus-
gestatteten Stromeinspeisungspunkten (3) verfügbar
gemachten Ströme und des minimalen Nennwertes
des Leitungsschutzschalters (4) den Stromhöchst-
wert des mit dem betreffenden Leitungsschutzschal-
ter abgesicherten Verbraucherstromkreises (1) nicht
übersteigt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem mit dem Leitungsschutz-
schalter (4) ausgestatteten Stromeinspeisungspunkt
(2) mit Hilfe dazu geeigneter Mittel die Stromrichtung
festgestellt wird und der Nennstrom des Leitungs-
schutzschalters (4) auf einem dem Stromhöchst-
wert des mindestens einen Verbraucherstromkreises
(1) entsprechenden Wert belassen wird, sofern aus
dem Verbraucherstromkreis (1) über den Stromei-
speisungspunkt (2) Strom austritt.

4.    Installationsanordnung, mit wenigstens einem
Verbraucherstromkreis (1), der mit mindestens zwei
Stromeinspeisungspunkten (2, 3) verbundenen ist
und für den ein zulässiger Stromhöchstwert für
den durch ihn fließenden Strom festgelegt ist, wo-
bei der Verbraucherstromkreis (1) mit einem Strom-
einspeisungspunkt (2) der Stromeinspeisungspunk-
te (2, 3) über einen Leitungsschutzschalter (4) ver-
bunden ist, der diese Verbindung unterbricht, so-
fern der Strom in dem Verbraucherstromkreis (1)
den für ihn festgelegten Stromhöchstwert überschrei-
tet, dadurch gekennzeichnet, dass der Leitungs-
schutzschalter (4) als ein elektronisch steuerbarer
Schutzschalter mit veränderbarem Nennstrom aus-
gebildet ist und dass an dem oder den anderen,
nicht mit einem Leitungsschutzschalter (4) ausge-
statteten Stromeinspeisungspunkten (3) des Ver-
braucherstromkreises (1) je eine Strommesseinrich-
tung (5) angeordnet und über eine Verarbeitungs-
einheit (6) mit dem Leitungsschutzschalter (4) in ei-
ne Wirkverbindung gebracht ist, über welche der Lei-
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tungsschutzschalter (4) durch die Verarbeitungsein-
heit (6) so angesteuert wird, dass sein Nennstrom
jeweils dem um die Summe der mittels der Strom-
messeinrichtungen (5) ermittelten Ströme reduzier-
ten Stromhöchstwert des Verbraucherstromkreises
(1) entspricht.

5.  Installationsanordnung nach Anspruch 4, näm-
lich Anordnung zur verbraucherseitigen Gebäude-
oder Objektstromversorgung, mit einem Stromeispei-
sungspunkt (2) in Form eines zentralen Stroman-
schlusses (11) zur Stromeinspeisung aus dem öf-
fentlichen Stromversorgungsnetz (7) und mit einem
oder mehreren mit dem zentralen Stromeinspei-
sungspunkt (2) verbundenen und jeweils mindes-
tens eine Stromverbrauchsstelle (9, 10) zum An-
schluss von Stromverbrauchern aufweisenden Ver-
braucherstromkreisen (1, 1‘, 1‘‘), wobei jeder Ver-
braucherstromkreis (1, 1‘, 1‘‘) zur Absicherung gegen
ein Überschreiten eines für ihn festgelegten Strom-
höchstwertes über einen ihm zugeordneten Leitungs-
schutzschalter (4, 4‘, 4‘‘) mit dem zentralen Strom-
anschluss verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Verbraucherstromkreis (1) für
eine zusätzliche Stromeinspeisung über mindestens
einen aus netzseitiger Sicht hinter dem ihm zugeord-
neten Leitungsschutzschalter (4) angeordneten wei-
teren Stromeinspeisungspunkt (3) und eine Strom-
messeinrichtung (5) mit einer Stromversorgungsein-
richtung (8) oder einem Energiespeicher verbunden
ist, wobei der diesen Verbraucherstromkreis (1) ab-
sichernde Leitungsschutzschalter (4) als elektronisch
steuerbarer Schutzschalter ausgebildet und über ei-
ne Verarbeitungseinheit (6) in eine Wirkverbindung
mit der oder den Strommesseinrichtungen (5) an den
anderen Stromeinspeisungspunkten (3) des betref-
fenden Verbraucherstromkreises (1) gebracht ist.

6.    Installationsanordnung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
weitere, neben dem zentralen Stromeinspeisungs-
punkt (2) vorhandene Stromeinspeisungspunkt (3)
unmittelbar an einer Stromverbrauchsstelle ausgebil-
det ist.

7.    Installationsanordnung nach Anspruch 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass für jeden, neben
dem zentralen Stromanschluss (11) mindestens ei-
nen weiteren Stromeinspeisungspunkt (3) aufweisen-
den Verbraucherstromkreis (1, 1‘, 1‘‘) eine die Wirk-
verbindung zwischen dem Leitungsschutzschalter (4,
4‘, 4‘‘) des jeweiligen Verbraucherstromkreises (1,
1‘, 1‘‘) und der an dem mindestens einen weiteren
Stromeinspeisungspunkt (3) dieses Verbrauchstrom-
kreises (1, 1‘, 1‘‘) angeordneten Strommesseinrich-
tung (5) herstellende Verarbeitungseinheit (6) vorge-
sehen ist.

8.  Installationsanordnung nach einem Ansprüche
4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Leitungs-

schutzschalter (4) eines Verbraucherstromkreises (1)
zusammen mit der Verarbeitungseinheit (6) zur Her-
stellung der Wirkverbindung mit der oder den Strom-
messeinrichtungen (5) desselben Verbraucherstrom-
kreises (1) in eine gemeinsame Einheit integriert ist.

9.  Installationsanordnung nach einem Ansprüche 4
bis 7, bei welcher der wenigstens eine Verbraucher-
stromkreis (1) nur einen weiteren mit einer Strom-
messeinrichtung (5) versehenen Stromeinspeisungs-
punkt (3) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die
die Wirkverbindung zwischen dem Leitungsschutz-
schalter (4) des wenigstens einen Verbraucherstrom-
kreises (1) und der Strommesseinrichtung (5) dessel-
ben Verbraucherstromkreises (1) herstellende Verar-
beitungseinheit (6) zusammen mit der betreffenden
Strommesseinrichtung (5) in eine gemeinsame Ein-
heit integriert ist.

10.    Installationsanordnung nach einem der An-
sprüche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der
Leitungsschutzschalter (4) eines Verbraucherstrom-
kreises (1), die Verarbeitungseinheit (6) und die
Strommesseinrichtung (5) oder die Strommessein-
richtungen desselben Verbrauchstromkreises (1) zur
Herstellung der Wirkverbindung miteinander leitungs-
gebunden verbunden sind.

11.  Installationsanordnung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die leitungsgebundene
Verbindung über Elemente, insbesondere Leitungen,
des betreffenden Verbraucherstromkreis (1) herge-
stellt ist.

12.    Installationsanordnung nach einem der An-
sprüche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der
Leitungsschutzschalter (4) eines Verbraucherstrom-
kreises (1), die Verarbeitungseinheit (6) und die
Strommesseinrichtung (5) oder die Strommessein-
richtungen desselben Verbrauchstromkreises (1) zur
Herstellung der Wirkverbindung über Funk miteinan-
der verbunden sind.

13.    Installationsanordnung nach einem der An-
sprüche 5 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens einer der weiteren, neben dem zentralen
Stromeinspeisungspunkt (2) zur Stromeinspeisung
aus dem öffentlichen Stromversorgungsnetz (7) in ei-
nem Verbraucherstromkreis (1) vorhandenen Strom-
einspeisungspunkte (3) über die Strommesseinrich-
tung (5) mit einer Stromerzeugungseinrichtung in
Form eines oder mehrerer Solarmodule (8) verbun-
den ist.

14.    Installationsanordnung nach einem der An-
sprüche 5 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens einer der weiteren, neben dem zentralen
Stromeinspeisungspunkt (2) zur Stromeinspeisung
aus dem öffentlichen Stromversorgungsnetz (7) in ei-
nem Verbraucherstromkreis (1) vorhandenen Strom-
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einspeisungspunkte (3) über die Strommesseinrich-
tung (5) mit einer Stromerzeugungseinrichtung in
Form eines oder mehrerer Windkraftgeneratoren ver-
bunden ist.

15.    Installationsanordnung nach einem der An-
sprüche 5 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens einer der weiteren, neben dem zentralen
Stromeinspeisungspunkt (2) zur Stromeinspeisung
aus dem öffentlichen Stromversorgungsnetz (7) in ei-
nem Verbraucherstromkreis (1) vorhandenen Strom-
einspeisungspunkte (3) über die Strommesseinrich-
tung (5) mit einer Energiespeichereinrichtung verbun-
den ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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